
Sektor unserer sozialistischen Landwirtschaft, weil durch 
die leicht entzündbaren Erzeugnisse der Landwirtschaft 
die Gefahr des Entstehens eines Brandes schnell ge
geben ist. Im Hinblick auf den Schutz und die Siche
rung der Ernte des Jahres 1960, deren Ergebnisse für 
die Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe der Deut
schen Demokratischen Republik von besonderer Bedeu
tung sind, muß die konsequente Einhaltung der Be
stimmungen über den vorbeugenden Brandschutz er
reicht werden. Der Erziehungsprozeß unserer Werk
tätigen in der Landwirtschaft muß daher, wenn nötig, 
mit den Mitteln des Strafrechts unterstützt werden, um 
schneller eine Atmosphäre der Unduldsamkeit gegen
über Verletzern der Brandschutzbestimmungen zu er
reichen. Deshalb war der Angeklagte B. zu einer Ge
fängnisstrafe zu verurteilen, weil er sich bewußt und 
gewollt über das Verbot des Rauchens in Stallgebäuden 
und Höfen hinweggesetzt hat.

Wie notwendig das ist, zeigt die Handlungsweise des 
Angeklagten Go., der — den Großbrand in der LPG 
noch vor Augen — kaum 14 Stunden später in einem 
Stall rauchte, in dem 57 Milchkühe untergebracht waren. 
Hierin zeigt sich ganz deutlich seine gröbliche Miß
achtung des Schutzes des genossenschaftlichen Eigen
tums. Er war deshalb — obwohl er erst kurze Zeit Mit
glied der LP& ist — auch dementsprechend wegen vor
sätzlicher Brandgefährdung höher zu bestrafen als der 
Angeklagte B.

Eine bedingte Verurteilung gem. § 1 StEG war so
wohl bei dem Angeklagten B. als auch bei dem An
geklagten Go. bei der gegebenen Sachlage ausge
schlossen.

Um eine breite Wirkung zur Erziehung unserer Werk
tätigen in der Landwirtschaft zu erreichen und den 
Schutz der Erträge der Arbeit der Beschäftigten in 
der Landwirtschaft sowohl in ihrem eigenen Interesse 
als auch im Interesse der Gesellschaft zu erzielen, ist 
gern. § 7 StEG die öffentliche Bekanntmachung des 
Urteils erforderlich.

A n m e r k u n g :
Um auf der Grundlage dieses Strafverfahrens in den 

LPGs und VEGs eine Atmosphäre der Unduldsamkeit 
gegenüber allen Verstößen auf dem Gebiet der Brand
schutzes zu erreichen, die Klassenwachsamkeit zu er
höhen, den unbedingten Schutz des gesellschaftlichen 
Eigentums zu gewährleisten und auf den Schutz der 
Ernte zu orientieren, hat das Bezirksgericht den Justiz

organen 'in den Kreisen am 7. Juli 1960 unter Über
reichung einer Urteilsabschrift empfohlen, dieses Ver
fahren in den Kreisen auszuwerten.

Die Auswertung dieses Verfahrens in den Ständigen 
Kommissionen, Innere Angelegenheiten, Volkspolizei 
und Justiz und Landwirtschaft der Kreistage, in den 
LPG-Beiräten und schließlich in den Ständigen Kom
missionen Innere Angelegenheiten, öffentliche Ordnung 
und Sicherheit in den Gemeinden, und zwar über die 
jeweiligen Konsultationsstützpunkte in den Kreisen, soll 
gleichzeitig zur Verwirklichung des Beschlusses des 
Rates des Bezirks vom 4. Juli 1960 beitragen. In diesem 
Beschluß hat der Rat des Bezirks den ständigen Kom
missionen der Kreistage empfohlen, zur allseitigen Ge
währleistung von Ordnung und Sicherheit Massenver
anstaltungen durchzuführen. Gleichzeitig sind die Räte 
der Kreise verpflichtet, über die ersten Stellvertreter 
der Vorsitzenden zu gewährleisten, daß in allen Ge
meinden des Bezirkst die Ständigen Kommissionen 
Innere Angelegenheiten, öffentliche Ordnung und. Sicher
heit bis zum 30. Juli 1960 gebildet und arbeitsfähig ge
macht werden.

Um den Justizorganen in den Kreisen eine möglichst 
schnelle Hilfe bei der Durchsetzung der oben angeführ
ten Empfehlungen zu geben, habe ich am 7. Juli 1960 
auf der Tagung der Ständigen Kommission Landwirt
schaft des Bezirkstages, an der sämtliche Vorsitzenden 
der Ständigen Kommission Landwirtschaft der Kreis
tage teilnahmen und eine Einschätzung der Situation 
hinsichtlich des Marktaufkommens im Bezirk Magde
burg entgegennahmen, dieses Strafverfahren ausge
wertet. Ich habe in dieser Auswertung besonders auf 
den engen Zusammenhang zwischen den Fragen der 
Sicherheit und Ordnung und dem Marktaufkommen 
hingewiesen und hervorgehoben, daß es in erster Linie 
auf die politisch-ideologische Erziehung der Genossen
schaftsbauern und der Landarbeiter der VEGs an
kommt, um die Rückstände in der Marktproduktion im 
Bezirk Magdeburg aufzuholen.

Die Richter des Bezirksgerichts werten dieses Ver
fahren gemeinsam mit Mitgliedern der Ständigen 
Kommissionen Innere Angelegenheiten, Volkspolizei 
und Justiz der Kreistage in den Gemeinden aus, in 
denen es in der Vergangenheit besonders häufig zu Ver
letzungen der inneren Sicherheit und Ordnung ge
kommen war.

Franz B e c k m a n n ,
Oberrichter am Bezirksgericht Magdeburg
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